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EE 

  

 
Stadt Beilngries, Lkr. Eichstätt 
Bebauungsplan Nr. 118 „Heiligenholz“ in Arnbuch mit integriertem Grün-
ordnungsplan; 
Flächennutzungsplan, 57. Änderung im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 
BauGB; 
Frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

aus Sicht des Bergamtes Südbayern bestehen keine Einwände gegen das im 

Betreff genannte Vorhaben. Bergrechtliche Belange sind nicht berührt. 

 
Mit freundlichen Grüßen und Glückauf 
 
gez.  

 
Bergdirektor 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erzeugt und ist auch ohne Unterschrift gültig.  



1

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aus straßenverkehrsrechtlicher Sicht werden keine Einwendungen erhoben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Landratsamt Eichstätt 
SG 52 – Verkehrswesen 
 

 



Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung 

(§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch) 

 

 

Wichtiger Hinweis: 

Mit der Beteiligung wird Ihnen als Träger öffentlicher Belange die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen Ihrer Zu-

ständigkeit zu einem konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der Stellungnahme ist es, der Gemeinde die notwendigen 

Informationen für ein sachgerechtes und optimales Planungsergebnis zu verschaffen. Die Stellungnahme ist zu begründen; 

die Rechtsgrundlagen sind anzugeben, damit die Gemeinde den Inhalt nachvollziehen kann. Die Abwägung obliegt der 

Gemeinde. 

1.  TB Markert 

     57. Änderung des Flächennutzungsplanes und 

                

     mit Landschaftsplan 

    Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 118 „Heiligenholz“ in Arnbuch, Stadt Beilngries 

 

               für das Gebiet     ____________________________________________________________________________ 

      mit Grünordnungsplan 

              dient der Deckung dringenden Wohnbedarfs      ja                  nein  

 

 

 

 

 

 

       Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan 

       

        Frist für die Stellungnahme  _________________________ (§ 4 BauGB) 

 

        Frist: 1 Monat (§ 2 Abs. 4 BauGB-MaßnahmenG) 

 

2. Träger öffentlicher Belange 

 

Planungsverband Region Ingolstadt 

Name/Stelle des Trägers öffentlicher Belange (mit Anschrift und Tel.Nr.) 

Planungsverband Region Ingolstadt, Bahnhofstraße 16, 85101 Lenting 

   2.1 Keine Einwendungen 

                  

   2.2 Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB auslösen 

   2.3 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des 

                  Sachstands 



 

 

 

 

 

- 2 -

2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der 

Abwägung nicht überwunden werden können (z.B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnungen) 

 

            Einwendungen 

 

 

             Rechtsgrundlagen 

 

             Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 2.5 Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, geglie-

dert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

               

              Hinweis: Auf das in Anlage beigefügte Schreiben der Höheren Landesplanung vom 03.12.2025 wird mit 

                              der Bitte um weitere Beachtung hingewiesen. Der Planungsverband Region Ingolstadt teilt  

                              diese Einschätzung. Sofern die Vorgaben der Höheren Landesplanung eingehalten werden,  

                              bestehen von Seiten des Planungsverbandes keine Einwände!  

 

 

 

 

 

 

 

Lenting, 08.12.2025 

________________________________ 

Ort, Datum 

 

 

Unterschrift 

 

 



 

 

Amt für Ernährung,
 Landwirtschaft und Forsten

Ingolstadt-Pfaffenhofen a.d.Ilm  
    

 

  Seite 1 von 1 

Auf der Schanz 43a 
85049 Ingolstadt 

 

Gritschstraße 38 
85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm 

poststelle@aelf-ip.bayern.de 
www.aelf-ip.bayern.de 

 

  

 

 

  

Interne Stellungnahme:  

Stadt Beilngries, Lkr. Eichstätt: Bebauungsplan Nr. 118 „Heiligenholz“ in 

Arnbuch mit integriertem Grünordnungsplan, Flächennutzungsplan, 57. Än-

derung im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB 

Frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 

Forstfachlicher Beitrag zur Stellungnahme:  
 

Beim o.g. Vorhaben ist Wald im Sinne des § 2 Bundeswaldgesetz (BWaldG) i.V.m. 

Art. 2 Abs. 1 Bayerisches Waldgesetz (BayWaldG) indirekt betroffen. Wald im 

Sinne des Gesetzes, mit einer Größe von ca. 0,5 ha, grenzt im Südosten an das 

geplante Vorhaben an.  

Wir weisen auf eine erhöhte Gefahr durch umstürzende Bäume oder herabfallende 

Äste im Baumfallbereich hin. Das Vorhaben grenzt unmittelbar an die Waldfläche. 

Insbesondere bei Gebäuden, die dem dauerhaften Aufenthalt von Personen die-

nen, besteht ein Risiko für Leib und Leben sowie für Sachwerte. 

 

Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen  

 

 





 

 
 

+++ Folgen Sie unseren Bildungszentren jetzt auch auf Instagram und Linkedin - bleiben 
Sie auf dem Laufenden! +++ 
 

 

 
 
 
 
 

Handwerkskammer für München und Oberbayern· Postfach 34 01 38 · 80098 München 
Landespolitik, 
Kommunalpolitik und 
Verkehr 

TB|Markert 

Beteiligung 1628 

Pillenreuther Straße 34 

90459 Nürnberg 

Stadt Beilngries 
Bebauungsplan Nr. 118 "Heiligenholz", Ortsteil  Arnbuch mit  
57. Flächennutzungsplanänderung 
Beteiligung gemäß § 4 Abs.2 BauGB  

19.Dezember 2025 

 

Sehr , 

 

 

die Handwerkskammer für München und Oberbayern bedankt sich für die 

Gelegenheit zu Äußerung im Rahmen des o.g. Bebauungsplan-

aufstellungsverfahrens der Stadt Beilngries in Verbindung mit der o.g. 

Flächennutzungsplanänderung für den Ortsteil Arnbuch.  

Auf der 1,8 ha großen bisher landwirtschaftlich genutzten, im 

Flächennutzungsplan bereits in Teilen als Wohngebiet dargestellten Fläche im 

Bereich der Fl.Nrn. 126, 130, 131, 140 (TF) Gemarkung Arnbuch, östlich und 

westlich des Pondorfer Wegs am südöstlichen Ortsrand von Arnbuch soll 

Wohnbebauung (WA gemäß § 4 BauNVO)  in Form von Einzel-und 

Doppelhäusern auf 20 Parzellen entstehen.  

 

Da wesentliche Teile des Ortsteils als Dorfgebiet im Flächennutzungsplan 

dargestellt werden und dadurch auch angrenzend eher ländliches Wohnen mit 

eben nicht reiner Wohnnutzung gegeben ist,    

bitten wir einen pauschalen Ausschluss der nach § 4 BauNVO ausnahmsweise 

zulässigen Nutzungen gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO dahingehend zu prüfen, ob 

anstelle eines kategorischen Ausschlusses nicht eine gezielte planerische 

Steuerung über eine Ausnahmeregelung für die Zulässigkeit umsetzbar wäre.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Handwerkskammer 

für München und Oberbayern 

Max-Joseph-Straße 4 

80333 München 

 

info@hwk-muenchen.de 

www.hwk-muenchen.de 

 

Präsident: 

Dipl.-Ing. Franz Xaver Peteranderl 

 

Hauptgeschäftsführer: 

Dr. Frank Hüpers 

 

Münchner Bank 

BLZ 701 900 00 

Konto 0 500 102 270 

IBAN DE38 7019 0000 0 500 102 270 

BIC (Swift-Code) GENODEF1M01 

https://www.instagram.com/bildungszentren_hwk/
https://www.linkedin.com/company/bildungszentren-der-handwerkskammer-f%C3%BCr-m%C3%BCnchen-oberbayern
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
durch das Aufstellen des o. g. Bebauungsplanes Nr. 118 sind keine Grundstücke, Rechte oder Interessen 
des von unserem Büro verwalteten Einzelplanes 13 berührt. 
 
Von Seite der Immobilien Freistaat Bayern bestehen daher keine Einwendungen, möglicherweise 
betroffene Dienststellen werden selbst gehört. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

Immobilien Freistaat Bayern 
Regionalvertretung Augsburg, Büro Ingolstadt  

www.imby.de 
 
Datenschutzhinweis: www.immobilien.bayern.de/datenschutz/index.html 
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